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Schreiben der Österreichischen Ärztekammer - Einführung einer betriebli-

chen 3G-Regelung 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Das Bundesministeriums für Arbeit darf Ihnen zu Ihrem Schreiben vom 9.3.2022 betref-

fend Einführung einer betrieblichen 3G-Regelung in Ordinationen und Gruppenpraxen Fol-

gendes mitteilen: 

Nach § 6 Abs. 2 der COVID-19-Basismaßnahmenverordnung (COVID-19-BMV), BGBl. II 

Nr. 86/2022) gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenanstalten und Kuran-

stalten auf Grund der Vulnerabilität der in diesen Einrichtungen aufhältigen Personen wei-

terhin die 3G-Regelung. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betriebsstätten und 

sonstigen Orten, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht werden, ent-

fällt nach Maßgabe der COVID-19-BMV die 3G-Regelung, allerdings haben die dort tätigen 

Personen bei unmittelbarem Patientenkontakt eine FFP2-Maske zu tragen.  

Gemäß der rechtlichen Begründung zur COVID-19-BMV können für Arbeitsorte, für die im 

Hinblick auf das Tragen einer Maske und die Vorlage eines Nachweises einer geringen epi-

demiologischen Gefahr keine Regelungen mehr vorgesehen sind, wie auch bisher in be-

gründeten Fällen über die COVID-19-BMV hinausgehende, strengere Regelungen vorgese-

hen werden. 
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Im Rahmen seiner Fürsorgepflicht darf der Arbeitgeber zum Schutz der Gesundheit der 

Beschäftigten wie auch zum Schutz Dritter COVID-19-Schutzmaßnahmen im Betrieb vor-

schreiben, auch wenn solche in der COVID-19-BMV nicht vorgesehen sind. Diese Maßnah-

men müssen notwendig, verhältnismäßig und angemessen sein. 

Welche Maßnahmen dies konkret sind, hängt von der Analyse des Arbeitsumfeldes (Häu-

figkeit und Dauer der Kontakte mit Kollegen bzw. Kolleginnen und Betriebsfremden, Vor-

handensein besonders schutzbedürftiger Personen wie Menschen mit Vorerkrankungen 

oder Schwangere unter den Beschäftigten, Arbeit mit schutzbedürftigen Personen), der 

flächenmäßigen Größe der „Kontaktzonen“ (gibt es ausreichend Platz, um einen engeren 

physischen Kontakt zu vermeiden) und der allgemeinen epidemiologischen Lage ab. Zuläs-

sig sind Maßnahmen, die geeignet sind, einen hinreichenden Schutz der Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer (und Dritter) vor Eigen- und Fremdansteckung zu bewirken, wobei 

jeweils die gelindeste mögliche Maßnahme umzusetzen ist.  

Daher kann der Arbeitgeber im Rahmen eines betrieblichen Präventionskonzeptes etwa 

eine über die COVID-19-BMV hinausgehende Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske, 

die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter allgemeiner Hygiene- und Desinfektionsmaß-

nahmen, die Errichtung technischer Hilfsmaßnahmen (z.B. Plexiglaswände) oder organisa-

torische Maßnahmen wie etwa ein gestaffeltes Betreten und Verlassen des Arbeitsortes 

vorsehen. 

Gerade in Einrichtungen der Gesundheitsinfrastruktur, an denen Gesundheitsdienstleis-

tungen erbracht werden (Ordinationen, Gruppenpraxen), wo ein Ausfall größerer Teile der 

Belegschaft zu vermeiden ist oder vulnerable Personen zu schützen sind, kann der Arbeit-

geber (gegebenenfalls unter Einbindung des Betriebsrats) auch weitere Maßnahmen für 

das Betreten und Verweilen im Betrieb vorsehen. Aus Sicht des Arbeitsministeriums ist da-

bei – neben der Vulnerabilität der Patientinnen und Patienten und der Entwicklung der 

epidemiologischen Situation – insbesondere der Umstand zu berücksichtigen, dass die in 

der Ordination tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über längere Zeit mit einer Viel-

zahl an Patientinnen und Patienten in Kontakt kommen. Dies hat nicht nur eine erhöhte 

Eigengefährdung, sondern zugleich eine erhöhte Fremdgefährdung zur Folge, da die in der 

Ordination tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Multiplikator wirken. 

Dem entsprechend können Betreiberinnen und Betreiber von Ordinationen bzw. Grup-

penpraxen als Arbeitgeber einen 3G-Nachweis (Betreten des Arbeitsortes unter Beach-

tung der 3G-Regelung) für die dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorsehen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Wien, 11. März 2022 

Für den Bundesminister: 

Mag.a Dr.in iur. Anna Ritzberger-Moser 
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